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Durbach, den 12. Februar 1805

Verkäufer: Gnädigste Herrschaft

Käufer: Joseph Danner, Bürger und Ritterwirth in Durbach und seine 
Ehefrau M.Anna Wiedemerin

Die  Helffte  des  ehemals  Kloster  Allerheiligen  Kellers  unter  der
Ritterwirth Dannerschen Behausung im Durbach als frei und eigen vor
und um 150 Gulden, unter den Bedingnissen:

1) Wird die gnädigste Ratification vorbehalten, dem nächst aber

2) Ihme Joseph Danner für sich, seine Erben und Nachkommen die
Helffte  des  Kellers,  welcher  dem  Kloster  Allerheiligen  ehemals
zuständig  gewesen,  aber  durch  den  ReichsfriedenSchluß  nebst
anderen  Rennten,  Gefällen  und  Besizungen  an  das  Kurhaus
Baaden als Entschädigung zugefallen ist, und welche Helffte dieses
Kellers sich unmittelbar unter des Joseph Danners Küche befindet,
zu Eigenthum überlaßen so zwar, daß

3) Er, Joseph Danner die Separation dieser ihm übergebenen Helffte
gegen die andern Herrschaftlicher Seits vorbehaltene Helffte des
fraglichen Kellers auf seine Kosten vornehmen laßen muß, so daß
in der Benuzungsart der vorbehaltenen Helffte keine Stöhrung und
Eingriffe statthaben können.

4) Wird sich von Seiten gnädigster Herrschaft über die von Höchst
derselben vorbehaltenen Helffte die freie Disposition zu jeder Zeit
vorbehalten, ohne auf ihn Käufer der anderen Helffte dieser wegen
einige Rücksicht zu nehmen, oder eine Verbindlichkeit gegen ihm
zu übernehmen.

5) Wird  die  ihm  Joseph  Danner  überlaßene  Helffte  Keller  in
Schazung,  Beeth  und  andern  Lasten  gezogen,  da  durch  diese



acquisition  sein  Wohnhaus  eine  weesentliche  Verbesserung
erhalten hat.

6) Sind  nach  höchster  Verwilligung  Herrschaftliche  Käufer  und
Verkäufer der Ortsgerichtlichen Gewährung unterworfen, welche
Kosten er, Käufer allen zu leiden hat.

7) Darf hiervon kein Weinkauf Geld bezahlt werden.

8) Ist Käufer von Entrichtung des Kanzlei Taxes frei.

9) Wird  kein  Maas,  sonst  aber  freies  Eigenthum  garantiert,  
Verspricht  er  Käufer  Hr.  Joseph  Danner,  für  die  Helffte  dieses
Kellers  auf  Georgi  d.J.  in  guten  gangbaren  GeldSorten  zur
Kurfürstlichen AmtsKellerei  Staufenberg  baar  und unverzinslich
zu bezahlen. Die obbemerkte Summe von Ein Hundert und fünfzig
Gulden bis zu welcher gäntzlichen Bezahlung

10) Das Eigenthum vorbehalten bleibet 

Zur Urkund desßen wurde dieser Contract von den Käufern und dem 
Gericht nach beschehener Herrschaftlicher Ratification unterschrieben.

Joseph Danner, Ritterwirth

Maria Anna Widemerin

Schultheiß Danner

Zwölfer Kiefer Eckel










